
Bauvollendungsmeldung

Hiermit wird die Vollendung des mit Bescheid vom 

bewilligten Bauvorhabens 

mit der Baustellenadresse� gemeldet.

Gemäß § 43 Abs. 1 Baugesetz wird mitgeteilt, dass das oben erwähnte Bauvorhaben per 
							     
	  (Datum) fertiggestellt wurde. 

Die im Bescheid (Seite      /Pkt       ) geforderten Befunde/Nachweise liegen bei bzw. werden umgehend 
nachgereicht.

(Unterschrift Bescheidadressat:in)	

Hinweis:
§43 Abs 2 Baugesetz: Mit der Meldung über die Vollendung übernimmt der Bauherr der Behörde gegenüber – unabhängig von 

der Verantwortlichkeit der Bauausführenden (§ 36) und besonderer Fachleute (§§ 29 Abs. 6 und 37) – die Verantwortung für die 

der Baubewilligung und den Anforderungen nach den §§ 15 und 16 entsprechende Ausführung des Bauvorhabens.

Meldung

Marktgemeinde Lauterach, Hofsteigstraße 2a, 6923 Lauterach
T +43 5574 6802-0, marktgemeinde@lauterach.at, www.lauterach.at

Aktenzahl: 

Name: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

E-Mail:

�
� Lauterach, am
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